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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	DokID: 7124
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Coronavirus_Baustellen
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Maßnahmen zur Infektionsverhütung auf Baustellen. 

!!! M U S T E R - BITTE AN GÜLTIGE RECHTSLAGE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN ANPASSEN !!!
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: >COVID-19-Maßnahmenverordnung - 1. COVID-19-MV-Novelle (24.09.2020)
>Bauarbeiten und COVID-19 Maßnahmen zum Gesundheitsschutz auf Baustellen aufgrund von COVID-19 (Einigung von Baugewerbe, Bauindustrie und Gewerkschaft Bau-Holz in Zusammenarbeit mit dem Zentral-Arbeitsinspektorat)
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: Wenn ja:
Mutterschutzevaluierung beachten.
Jeder Arbeitsplatz an dem eine Frau tätig ist, MUSS immer VOR Bekanntgabe einer Schwangerschaft, gemäß den Beschäftigungsverboten und Beschränkungen des Mutterschutzgesetzes, evaluiert werden.
	Hinweis: Wenn ja:
KJBG-VO-Evaluierung beachten.
	Hinweis: Wenn ja:
KJBG-VO-Evaluierung beachten.
	Angaben: 
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
Laut Arbeitsinspektion können Eignungs- und Folgeuntersuchungen nach der VGÜ wegen der aktuellen Situation durch die Coronavirus-Pandemie vorübergehend ausgesetzt werden.  
Daraus ergeben sich keine Fristüberschreitungen gem. Anlagen 1 und 2 VGÜ.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung/Baustellenevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
Weitere PSA siehe unten angeführte Maßnahmenblätter.
Bei Verwendung von weiteren Gegenständen persönlicher Schutzausrüstung wie Augenschutz, Mund-Nasenschutz ist auf die Kompatibilität mit der üblichen PSA zu achten!
	Hinweis: Siehe Baustellenevaluierung.
	Hinweis: Siehe Baustellenevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung/Baustellenevaluierung.
	Hinweis: Siehe Evaluierung der gefährlichen Arbeitsstoffe/Baustellenevaluierung.
Weitere gefährliche Arbeitsstoffe:  Alkoholische Händedesinfektionsmittel.
>Sicherheitsdatenblätter beachten.
Siehe unten angeführte Maßnahmenblätter.
	Hinweis: Siehe Prüfpflichtenverzeichnis/Baustellenevaluierung.
Laut Arbeitsinspektion können jährlich wiederkehrende Prüfungen (alle 12  - längstens 15 - Monate)  aufgrund der Lage verschoben werden sofern diese noch 2020 erfolgen.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung/Baustellenevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung/Baustellenevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung/Baustellenevaluierung.
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	Gefährdung: Gefahr der Infektion von Kontaktpersonen.
	Massnahmen: >Aufzeichnungen über Kontaktpersonen auf der Baustelle (Lieferanten, auf der Baustelle tätige Arbeitnehmer/-innen anderer Unternehmen...) führen. Z.B. Namen + Telefonnummer.

>Arbeitnehmer/-innen sind darüber zu informieren, 
  dass eine eigene bestätigte COVID-19-
  Erkrankungen oder der Verdacht sowie der 
  Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten Personen 
  sofort dem Arbeitgeber zu melden sind.
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